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(54) Vorrichtung zum Erfassen von Waren

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Er-
fassen von Waren mit einer zwei hintereinander ange-
ordnete Transportbänder aufweisenden Transportein-
richtung zum Transport der Waren in eine Transportrich-
tung, wobei zwischen den Transportbändern ein sich
quer zu der Transportrichtung erstreckender Schlitz aus-

gebildet ist, und mit einer Abtasteinheit zum berührungs-
losen optischen Abtasten einer Auflagefläche der auf der
Transporteinrichtung transportierten Waren durch den
Schlitz, wobei der Schlitz zumindest teilweise durch eine
Schutzschiene überdeckt ist, welche sich quer zu der
Transportrichtung erstreckt und beabstandet zu den
Transportbändern angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Er-
fassen von Waren mit einer zwei hintereinander ange-
ordnete Transportbänder aufweisenden Transportein-
richtung zum Transport der Waren in eine Transportrich-
tung, wobei zwischen den Transportbändern ein sich
quer zu der Transportrichtung erstreckender Schlitz aus-
gebildet ist, und mit einer Abtasteinheit zum berührungs-
losen optischen Abtasten einer Auflagefläche der auf der
Transporteinrichtung transportierten Waren durch den
Schlitz.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der DE 101
41 429 C1 bekannt. Die Vorrichtung wird beispielsweise
an Selbstbedienungskassensystemen in Einkaufszen-
tren oder dergleichen eingesetzt und dient der automa-
tisiserten Erfassung von Waren, insbesondere der Er-
fassung einer die Waren identifizierenden Markierung
(Barcode oder dergleichen) mittels einer optischen Ab-
tasteinheit. Die optische Abtasteinheit ist zwischen zwei
in eine Transportrichtung hintereinander angeordneten
Transportbändern angeordnet. Die Transportbänder
sind hierbei derart beabstandet zueinander positioniert,
dass zwischen ihnen ein sich quer zu der Transportrich-
tungerstreckender Schlitz ausgebildet ist, durch den hin-
aus die Abtasteinheit eine Auflageseite der Waren, mit
denen die Waren auf den Transportbändern transportiert
werden, beim Übertritt von dem in Transportrichtung ge-
sehen hinteren Transportband auf das in Transportrich-
tung gesehen vorderen Transportband optisch abtastet.
Die verbleibenden Außenseite der Ware werden bei-
spielsweise mittels weiterer Abtasteinheiten optisch er-
fasst, so dass die Ware unabhängig von ihrer Orientie-
rung auf den Transportbändern sicher und zuverlässig
identifiziert werden kann. Die weiteren Abtasteinheiten
können beispielsweise an einem torbogenförmig über
den Transportbändern angeordneten Träger befestigt
sein zur Bildung eines sogenannten Tunnelscanners.
[0003] Die dem Schlitz zugeordnete Abtasteinheit ist
den Transportbändern ebenso wie die weiteren Abta-
steinheiten, die optional vorgesehen sein können, orts-
fest zugeordnet. Die Abtasteinheit enthält typischerweise
eine Quelle zum Emittieren optischer Strahlung sowie
einen Detektor zum Empfangen der von den auf den
Transportbändern transportierten Waren reflektierten
Strahlung auf. Üblicherweise handelt es sich bei der
Strahlung um Licht im sichtbaren bzw. ultraroten Wellen-
längenbereich.
[0004] Obwohl sich die Vorrichtung grundsätzlich be-
währt hat, können Waren bei der Übergabe von dem er-
sten Transportband an das zweite Transportband in den
zwischen den Transportbändern ausgebildeten Schlitz
hineinfallen mit der Folge, dass der Erfassungsvorgang
unterbrochen werden muss. Überdies kann es in Aus-
nahmefällen zu einer Beschädigung der Waren bzw. ih-
rer Verpackung bei der Übergabe derselben von einem
Transportband an das nächste kommen.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-

her, die Vorrichtung derart weiterzubilden, dass die Zu-
verlässigkeit erhöht und einer Beschädigung der Waren
vorgebeugt wird.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungs-
gemäße Vorrichtung in Verbindung mit dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1 dadurch gekennzeichnet, dass
der Schlitz zumindest teilweise durch eine Schutzschie-
ne überdeckt ist, welche sich quer zu der Transportrich-
tung erstreckt und beabstandet zu den Transportbän-
dern angeordnet ist.
[0007] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass Waren aufgrund des Vorsehen der den zwi-
schen den Transportbändern ausgebildeten Schlitz teil-
weise abdeckenden Schutzschiene besonders zuverläs-
sig von dem einen Transportband an das andere Trans-
portband übergeben werden. Die Schutzschiene verhin-
dert hierbei, dass die Waren in den Schlitz hineinfallen
und dient zugleich als Träger bzw. Stütze für die Waren
in vertikaler Richtung. Vorzugsweise überdeckt die
Schutzschiene einen großen Teil des Schlitzes, so dass
lediglich ein für die optische Abtastung der Waren funk-
tionsnotwendiger, schmaler Spalt und/oder zu beiden
Seiten der Schutzschiene je ein Funktionsspalt zwischen
der Schutzschiene und den bewegten Transportbändern
ausgebildet ist. Der Funktionsspalt gewährleistet hierbei,
dass es nicht zu einer Berührung zwischen den Trans-
portbändern und der Schutzschiene und infolgedessen
nicht zu einer Beschädigung der Transportbänder bzw.
der Schutzschiene kommt.
[0008] Die Transportbänder sind beispielsweise als
Endlosförderbänder ausgestaltet, wobei die Waren auf
dem Obertrum der Endlosförderbänder in Transportrich-
tung transportiert werden.
[0009] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist die Schutzschiene eine langgestreckte,
quer zu der Transportrichtung orientierte Ausnehmung
auf. Durch die Ausnehmung hindurch wird die Auflage-
seite der Waren mittels der Abtasteinheit abgetastet. Vor-
teilhaft kann durch das Vorsehen der langgestreckten
Ausnehmung der Spalt zwischen den beiden Transport-
bänder durch eine einzige Schutzschiene überdeckt wer-
den. Die Ausnehmung, die hierbei den Abtastspalt defi-
niert, kann beispielsweise mittig sowohl in der Schutz-
schiene als auch mittig zwischen den zwei Transport-
bändern vorgesehen werden. Hierdurch ist sicherge-
stellt, dass bei mittiger Anordnung der Abtasteinheit in
dem Schlitz die Auflageseite unter einem günstigen Ab-
tastwinkel abgetastet werden kann. Vorzugsweise er-
folgt die Abtastung unter einem 90°-Winkel zu der Auf-
lageseite der Waren.
[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Schutzschiene beweglich, insbesondere um eine Längs-
richtung der Schutzschiene schwenkbar in Bezug auf die
Transportbänder gehalten. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass die Schutzschiene beim Eintreten von
Waren in den Schlitz angehoben, das heißt von den
Transportbändern entfernt wird. Die in den Schlitz ein-
tretenden Waren selbst können hierbei die Schutzschie-

1 2 



EP 2 472 485 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ne anheben. Vorteilhaft wird durch die bewegliche An-
ordnung der Schutzschiene einer Beschädigung der Wa-
ren bzw. ihrer Verpackung selbst dann vorgebeugt, wenn
die Ware bei der Übergabe von dem ersten Transport-
band an das zweite Transportband in den Abtastspalt
bzw. einen der beiden Funktionsspalten hineingelangt.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sehr flache
Gegenstände, beispielsweise Zeitungen oder einzelne
Blätter von Zeitschriften, auf dem Transportband geför-
dert werden.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist der
Schutzschiene zumindest ein Sensor zugeordnet zur Er-
fassung von Waren, die in den zwischen den Transport-
bändern gebildeten Schlitz eintreten. Vorteilhaft kann
durch das Vorsehen einer geeigneten Sensorik das Ein-
treten von Waren in den Schlitz automatisiert erkannt
werden. Dies ist beispielsweise an Selbstbedienungs-
kassensystemen, welche nicht von geschultem Personal
bedient werden und die von dem Kunden auf das Trans-
portband gelegten Waren im Wesentlichen selbsttätig er-
fassen, von großem Vorteil. Beispielsweise kann als
Sensor ein optischer Sensor (Lichtschranke oder der-
gleichen) vorgesehen sein. Ebenso ist möglich, der
Schutzschiene einen Kraftsensor zuzuordnen, welcher
einen Kraftanstieg detektiert, der Folge des Eintretens
von Waren in den Abtastspalt bzw. eine Funktionsspalte
ist. Ebenso kann der beweglich gelagerten Schutzschie-
ne ein Bewegungssensor zugeordnet werden.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist eine
mit mindestens einem Sensor und mit einer die Trans-
portbänder antreibenden Antriebseinheit zusammenwir-
kende Steuereinheit vorgesehen. Vorteilhaft können
durch das Vorsehen der Steuereinheit die Transportbän-
der beim Eintritt von Waren in den Schlitz gestoppt wer-
den. Durch den Stopp der Transportbänder kann zum
einen einer weiteren Beschädigung von Waren bzw. de-
ren Verpackung, welche zumindest teilweise in den
Schlitz hineinragen, vorgebeugt werden. Zum anderen
wird die Möglichkeit geschaffen, während des Stillstands
der Transportbänder die in den Schlitz gelangten Waren
aus demselben zu entnehmen.
[0013] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
die Transportbänder höhenversetzt zueinander ange-
ordnet, wobei das in Transportrichtung gesehen vordere
Transportband unterhalb des in Transportrichtung gese-
hen hinteren Transportbands angeordnet ist. Eine Ober-
fläche der Schutzschiene ist zur Verbindung der Aufla-
geflächen der Transportbänder im Bereich des Schlitzes
geneigt angeordnet. Vorteilhaft wird durch die geneigte
Anordnung der Schutzschiene und den Höhenversatz
der Transportbänder die Übergabe der Waren von dem
ersten Transportband an das zweite Transportband ver-
einfacht. Die Schutzschiene wirkt hierbei nach Art einer
Warenrutsche. Zudem kann eine Transportgeschwindig-
keit der Transportbänder so gewählt werden, dass die
Waren insbesondere über den zwischen dem ersten
Transportband und der Schutzschiene gebildeten Funk-
tionsspalt hinweg "schießen". Hierdurch sinkt das Risiko,

dass Waren in diesen Funktionsspalt gelangen.
[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
die Transportbänder, die Schutzschiene und die der
Schutzschiene bzw. dem durch die Schutzschiene ab-
gedeckten Schlitz zugeordnete Abtasteinheit an einem
gemeinsamen Trägerbauteil befestigt. Vorteilhaft wird
durch das Vorsehen eines gemeinsamen Trägerbauteils
eine genaue Lagezuordnung der einzelnen Funktions-
komponenten (Transportbänder, Schutzschiene, Abta-
steinheit) zueinander gewährleistet mit der Folge, dass
die Waren besonders zuverlässig und sicher optisch ab-
getastet und erkannt werden können. Hierbei können an
dem Trägerbauteil oder den Funktionskomponenten Ju-
stagemittel vorgesehen sein, um die Positionierung der
Funktionskomponenten zueinander bei der Montage und
Inbetriebnahme des Systems einmalig exakt einzustel-
len und zu fixieren. Als Justagemittel können beispiels-
weise Langlöcher in dem Trägerbauteil vorgesehen sein.
Optional können an dem Trägerbauteil weitere Funkti-
onskomponenten der Vorrichtung, beispielsweise die
weiteren Abtasteinheiten, mittels derer die weiteren Au-
ßenseiten der Waren optisch abgetastet werden, befe-
stigt werden. In diesem Fall sind auch diese in ihrer Lage
und relativen Position zu der dem Schlitz zugeordneten
Abtasteinheit, zu den Transportbändern und zu der
Schutzschiene positioniert.
[0015] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Unteransprüchen.
[0016] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert.
[0017] Es zeigen:

Figur 1 eine Prinzipdarstellung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung mit einer Schutzschiene in
einer Seitenansicht,

Figur 2 eine Vergrößerung des Bereichs X nach Figur
1 und

Figur 3 eine perspektivische Darstellung der an ei-
nem Trägerbauteil beweglich gehaltenen
Schutzschiene.

[0018] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung gemäß Fi-
gur 1 weist eine Transporteinrichtung 1 zum Transport
von Waren in eine Transportrichtung 2 und ein Abtastein-
heit 3 zum berührungslosen optischen Abtasten einer
Auflageseite der auf der Transporteinrichtung 1 trans-
portierten Waren auf. Die Transporteinrichtung 1 besitzt
zwei in der Transportrichtung 2 hintereinander angeord-
nete Transportbänder 4, 5, welche in Transportrichtung
2 beabstandet zueinander angeordnet sind. Aufgrund
der beabstandeten Anordnung der Transportbänder 4, 5
ist zwischen den Transportbänder 4, 5 ein sich quer zu
der Transportrichtung 2 erstreckender Schlitz 6 ausge-
bildet. Durch den Schlitz 6 hindurch kann die Auflagesei-
te der Waren mittels der Abtasteinheit 3 bei der Übergabe
der Waren von dem in Transportrichtung 2 gesehen hin-

3 4 



EP 2 472 485 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

teren Transportband 4 an das in Transportrichtung 2 ge-
sehen vordere Transportband 5 abgetastet werden.
[0019] Der Schlitz 6 wird teilweise von einer Schutz-
schiene 7 überdeckt, welche sich quer zu der Transpor-
trichtung 2 erstreckt und derart beabstandet zu den
Transportbändern 4, 5 angeordnet ist, dass sich zwi-
schen der Schutzschiene 7 und dem hinteren Transport-
band 4 ein erster Funktionsspalt 8 und zwischen dem
vorderen Transportband 5 und der Schutzschiene 7 ein
zweiter Funktionsspalt 9 bildet. Die Schutzschiene 7
weist überdies einen sich in eine Längsrichtung 10 der
Schutzschiene 7 erstreckende Ausnehmung 11 auf. Die
Längsrichtung 10 der Schutzschiene 7 ist hierbei quer
zur Transportrichtung 2 der Transporteinrichtung 1 ori-
entiert. Die Abtastung der Auflageseite der Waren erfolgt
mittels der Abtasteinheit 3 durch die als ein Abtastspalt
dienende Ausnehmung 11 in der Schutzschiene 7 hin-
durch.
[0020] Die Schutzschiene 7 ist nach der dargestellten
Ausführungsform der Erfindung beweglich in Bezug auf
die Transportbänder 4, 5 angeordnet. Die Schutzschiene
7 ist hierzu mittels einer Verbindungseinheit 12 an einer
in Figur 1 nicht dargestellten ortsfesten Komponente der
Vorrichtung befestigt. Die Verbindungseinheit 12 sind so
ausgebildet, dass die Schutzschiene 7 um die Längsrich-
tung 10 derselben in eine Schwenkrichtung 13 ver-
schwenkt werden kann. Der Verbindungseinheit 12 ist
überdies ein nicht dargestellter Wegsensor zur Erfas-
sung der Lage bzw. des Schwenkwinkels der Schutz-
schiene 7 zugeordnet. Der Sensor ist mit einer Steuer-
einheit 14 verbunden. Die Steuereinheit 14 wiederum ist
mit einer Abtasteinheit 15 zum Antrieb der Transportein-
richtung 1 verbunden. Die Abtasteinheit 15 treibt über
nicht dargestellte Verbindungsmittel sowohl das erste
Transportband 4 als auch das direkt angetriebene zweite
Transportband 5 an.
[0021] Wie sich aus der detailvergrößerten Darstel-
lung nach Figur 2 erkennen lässt, ist die zwischen dem
ersten Transportband 4 und dem zweiten Transportband
5 erstreckte Schutzschiene 7 in der dargestellten Aus-
gangskonfiguration gegenüber der Horizontalen um ei-
nen Winkel α geneigt angeordnet. Die geneigte Anord-
nung der Schutzschiene 7 dient dazu, Auflageflächen
16, 17 der Transportbänder 4, 5 miteinander zu verbin-
den und einen Höhenversatz der Transportbänder 4, 5
der Transporteinrichtung 1 auszugleichen. Die Auflage-
fläche 16 wird hierbei durch das Obertrum des hinteren
Transportbands 4 und die Auflagefläche 17 durch das
Obertrum des vorderen Transportbands 5 gebildet.
[0022] Da die Auflagefläche 16 des ersten Transport-
bands 4 oberhalb der Auflagefläche 17 des zweiten
Transportbands 5 angeordnet ist, können die in Trans-
portrichtung 2 transportierten Waren entlang der Schutz-
schiene 7 selbsttätig von dem ersten Transportband 4
an das zweite Transportband 5 übergeben werden. Die
Schutzschiene 7 weist hierbei eine Oberseite 18 auf, wel-
che die Waren nach Art einer Warenrutsche während der
Übergabe vertikal stützt.

[0023] Der Schlitz 6 zwischen dem ersten Transport-
band 4 und dem zweiten Transportband 5 ist an seiner
schmalsten Stelle beispielsweise zwischen 10 mm und
20 mm breit. Die den Schlitz 6 überdeckende Schutz-
schiene 7 weist beispielsweise eine Breite von 28 mm
auf, wobei die Ausnehmung 11, welche als Abtastspalt
dient, eine Breite von beispielsweise 6 mm aufweisen
kann. In der Ausgangskonfiguration beträgt der Winkel
α beispielsweise 5°. Der Höhenversatz zwischen dem
ersten Transportband 4 und dem zweiten Transportband
5 beträgt beispielsweise 2,3 mm. Die Funktionsspalten
8, 9, welche ausgebildet sind, um eine Anlage der
Schutzschiene 7 an den rotierenden Transportbänder 4,
5 zu verhindern, haben in der dargestellten Ausgangs-
konfiguration eine Breite von beispielsweise 1 mm oder
weniger.
[0024] Zum Abtasten der Auflageseite der Ware wird
die Ware auf dem ersten Transportband 4 in Transport-
richtung 2 gefördert. Gelangen die Waren in den Bereich
des Spalts 6, gleiten sie über die Oberfläche 18 der
Schutzschiene 7 und gelangen zu dem zweiten Trans-
portband 5, von dem sie weiter in Transportrichtung 2
transportiert werden. Beim Überstreichen der Schutz-
schiene 7 wird die Auflagefläche der Waren durch den
Abtastspalt (Ausnehmung 11) hindurch optisch abgeta-
stet.
[0025] Ausnahmsweise kann eine Ware beim Verlas-
sen des ersten Transportbands 4 ganz oder teilweise in
den ersten Funktionsspalt 8 oder den Abtastspalt (Aus-
nehmung 11) gelangen. Beispielsweise ist es möglich,
dass eine Zeitschrift oder einzelne Seiten der Zeitschrift
durch den ersten Funktionsspalt 8 in den Schlitz 6 ge-
langen. In diesem Fall wird die Schutzschiene 7 durch
die in dem ersten Funktionsspalt 8 gelangte Ware in die
Schwenkrichtung 13 aufgeschwenkt. Infolge des Auf-
schwenkens wird eine Beschädigung der Ware bzw. de-
ren Verpackung vorgebeugt, da die Schutzschiene 7
quasi nachgiebig ausgebildet ist und sich die Breite des
Funktionsspalts 8 beim Eintreten der Ware vergrößert.
[0026] Das Anheben der Schutzschiene 7 wird mittels
des nicht dargestellten, des Verbindungseinheit 12 zu-
geordneten Sensors erfasst. Der Sensor ist beispielswei-
se als ein Wegsensor ausgebildet. Das Wegsignal wird
von dem nicht dargestellten Sensor an die Steuereinheit
14 übertragen. Die Steuereinheit 14 wirkt derart mit der
Antriebseinheit 15 der Transporteinrichtung 1 zusam-
men, dass beim Eintreten der Waren in den Spalt 6 und
des hierdurch bedingten Aufschwenkens der Schutz-
schiene 7 die Transportbänder 4, 5 gestoppt werden.
Durch das Stoppen der Transportbänder 4, 5 wird zum
einen gewährleistet, dass die Ware nicht weiter in den
Spalt 6 hineintransportiert und/oder beschädigt wird.
Zum anderen ist sichergestellt, dass die in den Spalt 6
gelangten Waren während des Stillstands der Transport-
bänder 4, 5 gefahrlos aus dem Schlitz 6 entnommen wer-
den können. Hierdurch ist einer Beschädigung der Vor-
richtung und einer hierdurch bedingten langen Ausfallzeit
derselben wirkungsvoll vorgebeugt.
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[0027] Der zweite Funktionsspalt 9 ist aufgrund der
Transportrichtung 2 des zweiten Transportbands 5 als
unkritisch zu betrachten, da in den zweiten Funktions-
spalt 9 gelangte Waren infolge der Transportbewegung
selbsttätig aus diesem herausgefördert werden.
[0028] Selbstverständlich können den Transportbän-
der 4, 5 zugewandte Stirnseiten 19 der Schutzschiene 7
profiliert ausgebildet und der Oberflächengeometrie des
Transportbands 4, 5 angepasst werden, um ein beson-
ders kleines Spaltmaß zu erreichen.
[0029] Grundsätzlich muss der Sensor nicht in die Ver-
bindungseinheit 12 integriert angeordnet sein. Beispiels-
weise kann statt eines Wegsensors ein geeigneter Kraft-
sensor und/oder ein optischer Sensor zur Erfassung von
in den Spalt 6 gelangten Waren vorgesehen sein.
[0030] Statt die Schutzschienen 7 zu verschwenken
ist auch eine Linearbewegung möglich, wobei ungeach-
tet dessen, ob die Schutzschiene 7 geschwenkt oder li-
near bewegt wird, die Schutzschiene 7 beim Eintreten
von Waren in den Schlitz 6 von den Transportbändern
4, 5 weg bewegt wird und dass der Funktionsspalt 8 grö-
ßer wird.
[0031] Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Bauteilträgers 20, an dem die Schutzschiene 7 um ihre
Längsrichtung 10 verschwenkbar gehalten ist. Die
Schutzschiene 7 stützt sich hierzu über einen Schwenk-
arm 21 an dem rahmenförmig ausgebildeten, geschlos-
senen Trägerbauteil 20 ab. Der Schwenkarm 21 wieder-
um stützt sich über die Verbindungseinheit 12, welche
integriert den nicht dargestellten Sensor aufweist, an
dem Trägerbauteil 20 ab.
[0032] Das Trägerbauteil 20 dient neben der bewegli-
chen Lagerung der Schutzschiene 7 zur Befestigung der
Abtasteinheit 3. Ferner ist die Transporteinrichtung 1 an
dem Trägerbauteil 20 befestigt. Hierdurch wird gewähr-
leistet, dass die Schutzschiene 7, die Abtasteinheit 3 und
die Transporteinrichtung 1 eine definierte Lage zueinan-
der aufweisen. Die definierte Lage der Komponenten zu-
einander verbessert die Erfassungsgenauigkeit. Das
Trägerbauteil 20 ist wiederum an einem nicht dargestell-
ten Gestell der Erfassungsvorrichtung befestigt.
[0033] Nach einem alternativen, nicht dargestellten
Ausführungsbeispiel der Erfindung kann die Schutz-
schiene 7 ortsfest angeordnet und insbesondere nicht
schwenkbar sein. Der Schutzschiene 7 ist in diesem Fall
vorzugsweise ein Kraftsensor zugeordnet, mittels des-
sen der Eintritt von Waren in den Spalt 6 detektiert wer-
den kann. Sofern Waren in Spalt 6 gelangen, wird in be-
kannter Weise die Antriebseinheit 15 mittels der Steue-
rung 14 betätigt und die Transportbänder 4, 5 stillgesetzt.
[0034] Gleiche Bauteile und Bauteilfunktionen sind mit
den gleichen Bezugszeichen versehen.

Bezugszeichenliste

[0035]

1 Transporteinrichtung

2 Transportrichtung

3 Abtasteinheit

4 erstes Transportband

5 zweites Transportband

6 Schlitz

7 Schutzschiene

8 erster Funktionsspalt

9 zweiter Funktionsspalt

10 Längsrichtung

11 Ausnehmung

12 Verbindungseinheit

13 Schwenkrichtung

14 Steuereinheit

15 Antriebseinheit

16 Auflagefläche

17 Auflagefläche

18 Oberfläche

19 Stirnseite

20 Trägerbauteil

21 Schwenkarm

α Winkel

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Erfassen von Waren mit einer zwei
hintereinander angeordnete Transportbänder auf-
weisenden Transporteinrichtung zum Transport der
Waren in eine Transportrichtung, wobei zwischen
den Transportbändern ein sich quer zu der Trans-
portrichtung erstreckender Schlitz ausgebildet ist,
und mit einer Abtasteinheit zum berührungslosen
optischen Abtasten einer Auflagefläche der auf der
Transporteinrichtung transportierten Waren durch
den Schlitz, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlitz (6) zumindest teilweise durch eine Schutz-
schiene (7) überdeckt ist, welche sich quer zu der
Transportrichtung (2) erstreckt und beabstandet zu
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den Transportbändern (4, 5) angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzschiene (7) eine langge-
streckte, quer zu der Transportrichtung (2) orientier-
te Ausnehmung (11) aufweist, durch die hindurch
die Auflageseite der Waren abtastbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzschiene (7) beweg-
lich in Bezug auf die Transporteinrichtung (1) gehal-
ten ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schutzschiene
(7) um eine Längsrichtung (10) derselben schwenk-
bar gehalten ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schutzschiene
(7) mindestens ein Sensor zugeordnet ist zur Erfas-
sung von in den zwischen den Transportbändern (4,
5) gebildeten Schlitz (6) eingetretenen Waren.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine mit dem minde-
stens einen Sensor und einer die Transportbänder
(4, 5) antreibenden Antriebsseinheit (2) zusammen-
wirkende Steuereinheit (14) vorgesehen ist zum
Stillsetzen der Transportbänder (4, 5) beim Eintreten
von Waren in den Schlitz (6).

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass Auflageflächen (16,
17) der Transportbänder (4, 5) höhenversetzt zuein-
ander angeordnet sind derart, dass das in Transpor-
trichtung (2) gesehen vordere Transportband (5) un-
terhalb des in Transportrichtung (2) hinteren Trans-
portbands (4) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Oberfläche der
Schutzschiene (7) zur Verbindung der Auflageflä-
chen (16, 17) der Transportbänder (4, 5) im Bereich
des Schlitzes (6) geneigt angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transportbänder
(4, 5) und die Schutzschiene (7) und die Abtastein-
heit (3) an einem gemeinsamen Trägerbauteil (20)
befestigt sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trägerbauteil
(20) als ein geschlossenes, rahmenförmiges Träger-
bauteil (20) ausgebildet ist.
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